
Erste Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für das Fach Biologie  
im Rahmen der Bachelorprüfung innerhalb des Studiums für das  

Lehramt an Haupt-,Real- und Gesamtschulen 
an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster  

(Rahmenordnung LABG 2009)  
vom 05. Oktober 2012 
vom 13. Januar 2014 

 

Aufgrund von § 1 Absatz 1 Satz 3 der Rahmenordnung für die Bachelorprüfung an der 
Westfälischen Wilhelms-Universität innerhalb des Studiums für das Lehramt an Haupt-, Real- und 
Gesamtschulen vom 06. Juni 2011 (AB Uni 11/2011, S. 791 ff.), zuletzt geändert durch die Dritte 
Änderungsordnung vom 24. Juli 2013 (AB Uni 23/2013, S. 1681 f.), hat die Westfälische Wilhelms-
Universität folgende Ordnung erlassen: 

 

Artikel 1 

Die Prüfungsordnung für das Fach Biologie im Rahmen der Bachelorprüfungen innerhalb des 
Studiums für das Lehramt Haupt-, Real- und Gesamtschulen an der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster (Rahmenordnung LABG 2009) vom 05. Oktober 2012 (AB Uni 31/2012, S. 
2630 ff.) wird wie folgt geändert: 

 

§ 4 Abs. 1 S.4 wird um folgenden Teilsatz ergänzt: 

 
„; in diesem Fall kann die zur Verfügung stehende Zeit von der in den 
Modulbeschreibungen angegebenen Zeit für schriftliche Prüfungen abweichen.“ 
 
§ 4 Abs. 1 erhält daher folgende neue Fassung: 

„(1) 1Jedem Modul sind nach Maßgabe der Modulbeschreibungen eine Prüfungsleistung 
und ggf. eine oder mehrere Studienleistungen zugeordnet. 2Die Teile der Prüfungsleistung 
können nach Maßgabe der Modulbeschreibungen über das Modul verteilt werden. 
3Prüfungsleistungen sind in der Regel schriftliche Prüfungen, Seminarvorträge, Versuchs- 
oder Exkursionsprotokolle, mündliche Prüfungen, die als Gruppenprüfung durchgeführt 
werden können, mündliche Präsentationen oder schriftliche Arbeiten. 4Die 
Prüfungsleistung kann ganz oder teilweise softwaregestützt durchgeführt werden; in 
diesem Fall kann die zur Verfügung stehende Zeit von der in den Modulbeschreibungen 
angegebenen Zeit für schriftliche Prüfungen abweichen. 5Die Art der Prüfungsleistung 
kann durch rechtzeitige und geeignete Ankündigung der Dozentin/des Dozenten zu 
Beginn der Veranstaltung/des Moduls durch eine andere geeignete Prüfungsart ersetzt 
werden.“ 
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Artikel 2 

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft. 

 
(2) 1Diese Ordnung findet Anwendung für alle Studierenden, die seit dem Wintersemester 

2013/14 im Fach Biologie im Bachelorstudiengang innerhalb des Studiums für das 
Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen an der Westfälischen Wilhelms-Universität 
immatrikuliert sind. 2Diese Ordnung findet ebenso Anwendung für alle Studierenden, die 
seit dem Wintersemester 2011/2012 immatrikuliert sind. 
 

 

 

 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Biologie der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster vom 18. Dezember 2013. 

Münster, den 13. Januar 2014     Die Rektorin 

 
        Prof. Dr. Ursula Nelles 
 

Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über 
die Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie 
Bekanntmachungen von Satzungen vom 08. Februar 1991 (AB Uni 01/1991), zuletzt geändert am 
23.12.1998 (AB Uni 04/1998), hiermit verkündet. 

Münster, den 13. Januar 2014     Die Rektorin 

 
        Prof. Dr. Ursula Nelles 
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